Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügungen zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 6. August 2025, BAnz AT 05.09.2025.  1.  Der Stoff „Bicyclo-[2,2,1]-hept-2-en“ wird unter der Kenn-Nummer 2026 in die Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 eingestuft.2.    Die bisherige Einstufung des Stoffes „Bicyclo-[2,2,1]-hept-2-en“ unter der Kenn-Nummer 2026 in die WGK 1 vom 1. August 2017 wird für die Zukunft zurückgenommen.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügungen zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 6. August 2025, BAnz AT 05.09.2025. 1.   Der Stoff „Undec-10-ensäure“ wird unter der Kenn-Nummer 2347 in die Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 eingestuft.2.    Die bisherige Einstufung des Stoffes „Undec-10-ensäure“ unter der Kenn-Nummer 2347 in die WGK 1 vom 1. August 2017 wird für die Zukunft zurückgenommen.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügungen zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, BAnz AT 08.09.2025. 1. Der Stoff „Reaktionsprodukte aus Tripropylenglykoldiacrylat und Diethylamin“ wird unter der Kenn-Nummer 9261 in die Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 eingestuft.2.    Die bisherige Einstufung des Stoffes unter dem Namen „2-Propenoic acid, (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] ester, reaction products with diethylamine“ und der Kenn-Nummer 9261 in die WGK 1 vom 1. August 2017 wird für die Zukunft zurückgenommen.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 6. August 2025, BAnz AT 08.09.2025. Der Stoff „Reaktionsprodukte aus Proteinhydrolysaten, Aceton, Formaldehyd, Ameisensäure und Natriumsulfit, Restgehalt Formaldehyd < 0,1 %“ wird unter der Kenn-Nummer 11456 in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 6. August 2025, BAnz AT 09.09.2025. Der Stoff „Polyethylenglykolpolypropylenglykolbis(2-methyl-propen-1-yl)ether (mittlere Molmasse 2900 g/mol)“ wird unter der Kenn-Nummer 11457 in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft. 
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 6. August 2025, BAnz AT 17.09.2025. Der Stoff „Kaliumiodat“ wird unter der Kenn-Nummer 9003 in die Wassergefährdungsklasse 2 eingestuft.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 6. August 2025, BAnz AT 18.09.2025. Der Stoff „Dikaliumsebacat“ wird unter der Kenn-Nummer 11444 in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 6. August 2025, BAnz AT 19.09.2025. Der Stoff „N,N′-Methylendistearamid“ wird unter der Kenn-Nummer 11471 in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 6. August 2025, BAnz AT 19.09.2025. Der Stoff „Polymer aus Isophorondiisocyanat, 1,4-Butandiol und ε-Caprolacton, blockiert mit 2-Ethylhexanol (mittlere Molmasse 5020 g/mol)“ wird unter der Kenn-Nummer 11473 in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 6. August 2025, BAnz AT 19.09.2025. Der Stoff „Reaktionsprodukt aus Hexamethylendiisocyanat, 1,4-Butandiol, Polyethylen-Polypropylenglykol-Mono-Butylether sowie einem Reaktionsprodukt aus 1,4-Butendiol, propoxyliert, PO 4 und Natriumbisulfit, blockiert mit Methylethylketoxim (mittlere Molmasse 868 g/mol)“ wird unter der Kenn-Nummer 11475 in die Wassergefährdungsklasse 2 eingestuft.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung einer Stoffgruppe gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 20. August 2025, BAnz AT 22.09.2025. Die Stoffgruppe „Phosphonsäure und ihre Natrium-, Kalium-, Magnesium-, Calcium- und Ammoniumsalze sowie Hydrate“ wird unter der Kenn-Nummer 1269 in die Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 eingestuft.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügungen zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 20. August 2025, BAnz AT 23.09.2025.  1.Der Stoff „N-Acetyl-3-chloralaninmethylester“ wird unter der Kenn-Nummer 4353 in die Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 eingestuft.2.    Die bisherige Einstufung des Stoffes „N-Acetyl-3-chloralaninmethylester“ unter der Kenn-Nummer 4353 in die WGK 1 vom 1. August 2017 wird für die Zukunft zurückgenommen.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 20. August 2025, BAnz AT 24.09.2025. Der Stoff „Glyceride, gemischte Ester mit Decansäure und Octansäure, ethoxyliert, EO 6“ wird unter der Kenn-Nummer 4406 in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft.  
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 20. August 2025, BAnz AT 24.09.2025. Der Stoff „Benzolsulfonsäure, 4-C₁₀-₁₃-sec-Alkylderivate, Verbindungen mit Ethanolamin“ wird unter der Kenn-Nummer 11472 in die Wassergefährdungsklasse 2 eingestuft.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 20. August 2025, BAnz AT 26.09.2025. Der Stoff „3-(C₉₋₁₁-Isoalkoxy)tetrahydrothiophen-1,1-dioxid, C₁₀-reich“ wird unter der Kenn-Nummer 11469 in die Wassergefährdungsklasse 2 eingestuft.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 20. August 2025, BAnz AT 26.09.2025. Der Stoff „Reaktionsgemisch aus der Hydrolyse von N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin“ wird unter der Kenn-Nummer 11474 in die Wassergefährdungsklasse 2 eingestuft.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 20. August 2025, BAnz AT 26.09.2025. Der Stoff „Siloxane und Silicone, di-Me, 3-(2-Hydroxyphenyl)propyl-terminiert, Polymer mit Bisphenol-A-diglycidyl­ether (mittlere Molmasse 1200 g/mol)“ wird unter der Kenn-Nummer 11476 in die Wassergefährdungsklasse 2 eingestuft.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 20. August 2025, BAnz AT 29.09.2025. Der Stoff „Titan, Butylphosphat, Ethanol, Isopropanol, Komplexe“ wird unter der Kenn-Nummer 11478 in die Wassergefährdungsklasse 2 eingestuft.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 20. August 2025, BAnz AT 29.09.2025. Der Stoff „3-Methoxy-3-methylbutylacetat“ wird unter der Kenn-Nummer 11479 in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung eines Stoffes gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 20. August 2025, BAnz AT 30.09.2025. Der Stoff „Polymer aus Docosylacrylat (mittlere Molmasse 116485 g/mol)“ wird unter der Kenn-Nummer 11481 in die Wassergefährdungsklasse 2 eingestuft.
Umweltbundesamt
Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Einstufung einer Stoffgruppe gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom: 20. August 2025, BAnz AT 30.09.2025. Die Stoffgruppe „Salpetersäure, Natrium-, Kalium-, Magnesium-, Calcium- und Ammoniumsalze sowie Hydrate“ wird unter der Kenn-Nummer 11482 in die Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 eingestuft.
